
An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlaruent 
\,J i e n 1" 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Melter und Genossen, betreffend 
GebHhrengese'tz 1957, vom 22 .. Jänner 1970, Nr .. 1569/J, beehre ich 
mich mitzuteilen, daß die BefreilUlg aller Darlehen der Banken 
und Sparkassen zur Finenzierung des Baues von Klein- und f1i ttel­
wohnungen von der Darlehensgebühr des Gebührengesetzes 1957 eine 
überprüfung der Förderungswü:rdigkei t des DarlehensnehU:iers ' 

und der bestimmungsgemäßen Verwendung des Darlehens zur Voraus­
setzung hätteo'Eine solche Überprüfung ist jedoch im Hinblick 
auf den Umfang der erforderlichen FeststelllUlgen und den Zeit­
raum, a.uf den sich die Überprüfung erstrec,ken müßte, für die 

Finanzverwaltung im Rahmen ihres Aufgabenbereiches praktisch 
undurchführbar 0 

Bei der Gebührenbefrei'uug, wie sie bei den durch § 35 des WOrul­
bauförderungsgesetzes 1968 befrei'ten Darlehen aus öffen'tlichen 
Mitteln und im weitgehenden Maße auch bei Darlehen der Bauspar­
kassen und der Erwerbsgenossenschafteu zutrifft, kann das Vor­
handensein de"t' oben genannten VOJ.'8.11ssetzun.gen schon 'ron ,Anfang 

an als gegeben angesehenwerdeno 
, / 

Der Bundesminister~ 
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